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Gebührenordnung  

des Badischen Tischtennis-Verbandes  

  

Stand 29.10.2025  

  

  

  
Allgemeines  

  
In diesem Dokument werden die Gebühren, die der BTTV erhebt, zusammengefasst.  

 

Die Bezirke und die Jugend können für Gebühren, die in ihrem Bereich anfallen, 

andere Regelungen mit niedrigeren Werten festlegen. 

Gebühren, die nur im Jugendbereich anfallen, werden vom Jugendbeirat festgelegt 

und veröffentlicht. 

 

Die Gebühren werden durch den BTTV entsprechend der Finanzordnung §12 per 

SEPA-Basis-Lastschrift vom Vereinskonto eingezogen. Es gelten folgende 

Einzugstermine: Rechnungen, die vom 01. bis 14. des Monats ausgestellt wurden, 

werden am 30. des Monats und Rechnungen, die vom 15. bis 31. des Monats 

ausgestellt wurden, werden am 15. des Folgemonats eingezogen.  

 

Der Austritt aus dem BTTV entbindet nicht von der Bezahlung von Gebühren, die vor 

dem Austritt angefallen sind.  

 

Meldegebühren (z.B. Pokalmeisterschaften, Einzelmeisterschaften, Ranglisten) 

werden in der jeweiligen Ausschreibung definiert. 

 

Beschlossen vom erweiterten Vorstand am 27.03.2025 (gültig ab 01.05.2025).  
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Jährliche Beiträge 

 

  Gebühr  Betrag  

1 Verbandsbeitrag BTTV 55,- € 

2 Bundesbeitrag DTTB 100,- € 

3 DTTB-Beitrag je gemeldete AK-Mannschaften (6er) 40,- € 

4 DTTB-Beitrag je gemeldete AK-Mannschaften (4er) 25,- € 

5 Verbandsbeitrag für Freizeitvereine 55,- € 

 

 

Mannschaftsmeldegebühren - Erwachsene 

 

 Gebühr  Betrag  

10 Kreisklassen (4er Mannschaften) 60,- € 

11 Kreisklassen (6er Mannschaften) 60,- € 

12 Kreisligen 70,- € 

13 Bezirksklassen 80,- € 

14 Bezirksligen 90,- € 

15 Verbandsklassen 100,- € 

16 Verbandsliga 110,- € 

17 Verbandsoberliga 120,- € 

18 Oberliga 120,- € 

19 Regionalliga bis BL 130,- € 

 

Zusätzlich sind bei den Bundesspielklassen die Gebühren des DTTB zu zahlen. 

 

 

Mannschaftsmeldegebühren - Damen 

 

 Gebühr  Betrag  

20 Bezirksligen 70,- € 

21 Verbandsklassen 80,- € 

22 Verbandsliga 90,- € 

23 Verbandsoberliga 100,- € 

24 Oberliga 100,- € 

25 Regionalliga bis BL 120,- € 

 

Zusätzlich sind bei den Bundesspielklassen die Gebühren des DTTB zu zahlen. 

 

 

Mannschaftsmeldegebühren - Jugend 

 

Die Mannschaftsmeldegebühren der Jugend sind in der Strafen- und 

Gebührenordnung der Jugend definiert. 
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Gebühren für Service Leistungen 
 

 Gebühr  Betrag  

30 Erstspielberechtigung für Erwachsene 20,- € 

31 Bearbeitung eines sofort wirksamen Wechsels 20,- € 

32 Wechsel der Spielberechtigung zu einem anderen 

Verein 

15,- € 

33 Umschreibung von Spieler/innen bei 

Vereinsauflösung oder Ähnlichem 

5,- € pro Spieler 

34 Neuaufnahme von Vereinen Siehe Finanzordnung 

35 Genehmigungsgebühr für Spielgemeinschaften 50,- € 

36 Abmeldung einer Spielgemeinschaft 50,- € 

37 Genehmigungsgebühr für Turniere 

(pro anzulegendes Turnier) 

50,- € 

38 BTTV-Urkunden 0,50 € 

39 Spiel-Nachverlegungsgebühr (Erwachsene) 50% der 

Mannschaftsmeldegebühr 

40 Spiel-Nachverlegungsgebühr (Damen) 0,- € 

41  Magazin "tischtennis" Weiterverrechnung des von 

myTischTennis erhobenen 

Betrages 

42 Schnuppermobil 125,- € 

 

Gebühren für Freigaben (Regelfreigabe, Leistungsfreigabe, SBEM) sind in der 

Strafen- und Gebührenordnung der Jugend definiert. 

 

 

Gebühren für nicht erbrachte Leistungen 
 

 Gebühr  Betrag  

50 Schiedsrichterausfallgebühr 175,- € 

 

Die Anzahl der zu meldenden Schiedsrichter ist in der Schiedsrichterordnung 

geregelt. 
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Gebühren für Lehrgänge 
 

 Gebühr  Betrag  

60 Schiedsrichter Ausbildungs- und Prüfungsgebühr 60,- € bei Anmeldung 

61 BTTV-Lehrgangsgebühren StarTTer-Ausbildung 80,- € 

62 Mädchen-Camp (5 Tage) Wird in der Einladung 

publiziert 

63 Wochenend-Camp (3 Tage) Wird in der Einladung 

publiziert 

64 Sommer-Camp (5 Tage) Wird in der Einladung 

publiziert 

 

 

Gebühren für Rechtsmittel lt. Rechtsordnung §11 
 

 

Die anfallenden Gebühren sind in der Rechtsordnung definiert 

 

 

 

 

 


